
1. FC Magdeburg e. V. 
 

Beitragsordnung ab 01.01.2011 
 

 
Auf der Grundlage der §§7 ff. der Satzung des 1. FC Magdeburg e. V. hat das 

Präsidium die nachstehende Beitragsordnung beschlossen. 
 
 

1. Beiträge 
 

Folgende Beiträge sind jährlich bzw. halbjährlich im Voraus zu entrichten: 
 
   0 – 6 Jahre  19,65 Euro / Jahr  

  7 – 17 Jahre  40,00 Euro / Jahr  bzw. 20,00 Euro / Halbjahr 
18 – 24 Jahre  60,00 Euro / Jahr  bzw. 30,00 Euro / Halbjahr 

25 – 65 Jahre  84,00 Euro / Jahr  bzw. 42,00 Euro / Halbjahr 
Über 65 Jahre  60,00 Euro / Jahr  bzw. 30,00 Euro / Halbjahr 

 
Für die Bemessung des Beitrages gilt der 1. Januar und der 1. Juli als Stichtag. 
Das heißt: Wer zwischen dem 1. Januar und 30. Juni die Beitragsgruppe 

wechseln würde, zahlt bis zum 30. Juni den anteiligen Beitragssatz wie im 
Vorjahr, danach den neuen anteiligen Satz gemäß seiner neuen Beitragsgruppe. 

Die gleiche Regelung trifft für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember zu. 
 
 

2. Mitgliedsbeitrag im Beitragsjahr 
 

Mitglieder, die erst im laufenden Kalenderjahr dem Verein beitreten, zahlen den 
ersten Jahresbeitrag nur anteilig (1/12 des Jahresbeitrages x Anzahl der 
Restmonate). 

 
 

3. Aufnahmegebühr 
 
Die Aufnahmegebühr beträgt 7,00 Euro. Sie wird zusammen mit der ersten 

Beitragszahlung fällig. 
 

 
4. Zahlungsweise 
 

Die Zahlung der Mitgliedsbeiträge erfolgt zum Fälligkeitstermin grundsätzlich 
durch Lastschrifteinzug auf das Konto des 1. FC Magdeburg e. V., bei jährlicher 

Zahlungsweise zum 1. Januar, bei halbjährlicher Zahlungsweise zum 1. Januar 
und zum 1. Juli des laufenden Jahres. 
 

Bei Änderung der Bankverbindung des Mitglieds ist der Verein rechtzeitig zu 
informieren. 

 
Im Ausland lebende Mitglieder entrichten ihren Beitrag zum Fälligkeitstermin 
mittels Überweisung auf das Konto des 1. FC Magdeburg e. V.. Die dafür 

erforderlichen Daten werden dem Mitglied im Zuge der Aufnahme mitgeteilt. 



5. Beitragsrückstand 

 
Gerät ein Mitglied mit der Zahlung des Beitrages durch Retourbuchung des 

Lastschrifteinzuges oder durch nicht fristgerechte Überweisung zum 
Fälligkeitstermin in Rückstand,  wird wie folgt verfahren:  
 

Stufe 1 : Zahlungserinnerung 2 Wochen nach Fälligkeit mit 14-tägiger 
Zahlungsfrist 

 
Stufe 2: Mahnung 4 Wochen nach Fälligkeit mit 14-tägiger Zahlungsfrist 
  Die Mahngebühr beträgt 3,00 Euro. 

 
Stufe 3:  Mahnung 6 Wochen nach Fälligkeit mit 14-tägiger Zahlungsfrist und 

Androhung eines Ausschlussverfahrens laut §7 Abs. 4 der 
Vereinssatzung. 
Die Gebühr beträgt 5,00 Euro 

 
Sofern Rückbuchungsgebühren für den Verein entstanden sind, werden diese  

den rückständigen Beitragsforderungen zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr  
von 2,00 Euro hinzugerechnet. 

 
 
6. Ehrenmitglieder 

 
Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen befreit. 

 
 
7. Verlust des Mitgliedsausweises 

 
Bei Verlust des Mitgliedsausweises wird auf Antrag des Mitgliedes ein neuer 

Ausweis gegen Erstattung der Kosten erstellt. Der Verlust ist unverzüglich  
zu melden. 
 

 
8. Gültigkeit 

 
Die Beitragsordnung tritt mit Beschlussfassung durch das Präsidium zum 
01.01.2011 in Kraft. Änderungen bzw. eine Neufassung bedürfen eines erneuten 

Präsidiumsbeschlusses. 
 

 
 
 

Magdeburg, den 25.11.2010 
 

 
 
Das Präsidium 


